
25./26. Juni 1984: Der Europäische
Rat beschließt in Fontainebleau, Frank-
reich, die Abschaffung der Polizeikon-
trollen und Zollformalitäten im Reise-
verkehr innerhalb der Europäischen
Gemeinschaft (EG). Der Personenver-
kehr innerhalb der EG sollte wie der
Warenverkehr nicht durch Grenzen
und Grenzkontrollen beeinträchtigt
werden. Ursachen dieser Idee sind die
negativen Erfahrungen mit dem lang-
wierigen Entscheidungsprozess inner-
halb der EG. 

13. Juli 1984: Unterzeichnung einer
Vereinbarung zwischen Deutschland
und Frankreich zur Beschränkung der
Grenzkontrollen auf Stichproben (Saar-
brückener Abkommen). Ziel ist der
Wegfall der Grenzkontrollen nach Ein-
führung ausgleichender Sicherheits-
maßnahmen. 

14. Juni 1985: Auf einem Schiff auf
der Mosel in der Nähe des Weinorts
Schengen im Großherzogtum Luxem-
burg unterzeichnen am 14. Juni 1985
die Vertreter von fünf EU-Mitglied-
staaten (Belgien, Deutschland, Frank-
reich, Luxemburg und die Niederlande)
das Schengener Übereinkommen zum
schrittweisen Abbau der Kontrollen an
den Binnengrenzen der Mitgliedstaa-

ten. Ziel ist ein einfacherer und schnel-
lerer Personen- und Warenverkehr und
die Stärkung der Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei- und Zollbehörden. Das
Übereinkommen sieht noch keine kon-
kreten Regelungen vor.

19. Juni 1990: Belgien, Deutsch-
land, Frankreich, Luxemburg, Nieder-
lande, Portugal, Spanien unterzeichnen
das Schengener Durchführungsüber-
einkommen (SDÜ). Es enthält Aus-
gleichsmaßnahmen, die nach der Ab-
schaffung der Binnengrenzkontrollen
einen einheitlichen Raum der Sicher-
heit und des Rechts gewährleisten sol-
len. 

Es handelt sich dabei unter anderem
um ein einheitliches Schengenvisum,
um die Bestimmung des für einen
Asylantrag zuständigen Mitgliedstaats;
um Maßnahmen gegen grenzüber-
schreitenden Drogenhandel; um die po-
lizeiliche Zusammenarbeit (grenzüber-
schreitende Verfolgung) und um die
Zusammenarbeit der Schengenstaaten
im Justizwesen. Wichtigste Aus-
gleichsmaßnahme ist das Schengener
Informationssystem (SIS). Der Ratifi-
zierungsprozess des SDÜ in den Unter-
zeichnerstaaten beginnt.

27. November 1990: Italien unter-

zeichnet das Schengener Übereinkom-
men (Anwendung ab 26. Oktober
1997). 

25. Juni 1991: Portugal und Spani-
en unterzeichnen das Schengener
Übereinkommen (Anwendung ab 26.
März 1995). 

6. November 1992: Griechenland
unterzeichnet das Schengener Überein-
kommen (Anwendung ab 8. Dezember
1997). 

Sommer 1993: Österreich beantragt
die Gewährung des Beobachterstatus
im Rahmen des Schengener Vertrags-
werks.

27. Juni 1994: Österreich erhält
Schengen-Beobachterstatus.

26. März 1995: Das Schengener
Durchführungsübereinkommen wird
für die Unterzeichnerstaaten Belgien,
Deutschland Frankreich, Luxemburg,
Niederlande, Portugal, Spanien in
Kraft gesetzt. 

28. April 1995: Österreich unter-
zeichnet bei der Sitzung des Exekutiv-
ausschusses in Brüssel die Schengen-
Verträge. 
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Schengen-Erweiterung 2007: Ein Großteil Europa ohne Grenzkontrollen. 

Europa ohne Grenzen 
Von Fontainebleau 1984 bis Portugal 2007: Der Zeitplan der Schengen-Erweiterung. 



19. Dezember 1996: Dänemark,
Finnland und Schweden unterzeichnen
das Schengener Übereinkommen (An-
wendung ab 26. März 2001). 

2. Oktober 1997: Ratifizierung des
Vertrags von Amsterdam. Der Schenge-
ner Besitzstand wird ab 1. Mai 1999 in
den Rahmen der Europäischen Union
einbezogen. 

26. Oktober 1997: Italien wendet
schrittweise das Schengener Durch-
führungsübereinkommen an. 

1. Dezember 1997: Das Schengen-
Vertragswerk wurde für Österreich am
1. Dezember 1997 mit der Maßgabe in
Kraft gesetzt, dass der Abbau der
Grenzkontrollen bis 31. März 1998 an
den Binnengrenzen gegeben ist.

1. April 1998: Österreich setzt das
Schengener Vertragswerks vollständig
in Kraft. Die Grenzkontrollen zu den
EU-Nachbarstaaten Deutschland und
Italien werden aufgehoben. Schengen-
länder sind nun neben Österreich Belgi-
en, Deutschland, Spanien, Frankreich,
Italien, Luxemburg, die Niederlande
und Portugal. 

1. Mai 1999: Mit dem Inkrafttreten
des Vertrags von Amsterdam der Eu-
ropäischen Union wird das SDÜ in das
EU-Vertragswerk übernommen. Alle
EU-Beitrittsstaaten müssen nun auch
den Schengen-Rechtsbestand erfüllen,
um Mitglied der EU zu werden.

18. Mai 1999: Island und Norwegen,
die nicht der EU angehören, unterzeich-
nen ein Übereinkommen zur Teilnahme
an Schengen (Anwendung ab 26. März
2001). 

Anfang Dezember 2001: Die Eu-
ropäische Kommission wird durch Ver-
ordnung und durch Beschluss des Rates
der Justiz- und Innenminister beauftragt,
das Schengener Informationssystem der
zweiten Generation (SIS II) einzurich-
ten. Ursprünglich war eine Fertigstel-
lung von SIS II bis Ende 2006 geplant.

26. März 2001: Schweden, Finnland,
Dänemark wenden das SDÜ an; ebenso
die zwei assoziierten Staaten Norwegen
und Island. Zum Schengen-Raum
gehören nun 15 Staaten, und zwar die
fünf Gründungsmitglieder Belgien,
Deutschland, Frankreich, Luxemburg
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und Niederlande sowie Dänemark,
Finnland, Griechenland, Island, Italien,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schwe-
den und Spanien. 

Großbritannien hat sich das Recht
vorbehalten, an bestimmten Bereichen
Schengens teilzunehmen; Irland wird
sich hier voraussichtlich anschließen.

Frühjahr 2002: Beginn der Verhand-
lungen mit der Schweiz und Liechten-
stein über den Schengen-Beitritt. 

1. Mai 2004: Zehn neue Staaten tre-
ten der EU bei: Estland, Malta, Lettland,
Litauen, Polen, die Slowakei, Sloweni-
en, Tschechien, Ungarn und Zypern.
Außer Zypern wollen alle Länder vor-
aussichtlich Ende 2007/Anfang 2008
das Schengener Vertragswerk in Kraft
setzen. 

5. Juni 2005: In der Schweiz spre-
chen sich bei einer Volksabstimmung
54,6 Prozent der Wähler für einen Bei-
tritt zum Schengen-Raum aus. 

1. Jänner 2007: Bulgarien und
Rumänien treten der EU bei. Beide Län-
der wenden bereits Teile des Schengen-
Rechtsbestands an.

1. September 2007: Tschechien, die
Slowakei, Ungarn, Slowenien, Estland,
Lettland, Litauen, Malta und Polen neh-
men „SISone4all“ in Betrieb. 

November/Dezember 2007: Ent-
scheidung des Rates der europäischen
Union über die Schengen-Erweiterung
unter der Voraussetzung, dass alle Be-
dingungen erfüllt sind. 

Erforderlich ist ein einstimmiger Be-
schluss. Die neuen Staaten müssen alle
Sicherheitsstandards (Ausgleichsmaß-
nahmen) und die anderen Voraussetzun-
gen für das Schengen-Inkraftsetzen er-
füllen.

Dezember 2007: Die portugiesische
EU-Ratspräsidentschaft plant, noch vor
Weihnachten die  Grenzkontrollen an
den Land- und Seegrenzen innerhalb der
am 1. Mai 2004 der EU beigetretenen
Staaten (außer Zypern) abzubauen und
die Schengengrenze zur Außengrenze
dieser Länder zu verlegen. 

November 2008: Möglicher Abbau
der Kontrollen an der Schweizer Gren-
ze. Derzeit läuft die Ratifikation des
Assoziationsabkommens.
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